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 Veröffentlicht am 18.01.2000

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

60/02 Arbeitnehmerschutz

68/01 Behinderteneinstellung

Norm

ASchG 1994 §30;

BEinstG §8 Abs2;

B-VG Art130 Abs2;

Rechtssatz

Im Hinblick auf Versäumnisse des Arbeitgebers im Rahmen des Nichtraucherschutzes (§ 30 ASchG) ist in dem

problembeladenen Verhältnis des Behinderten zu anderen Mitarbeitern kein im Rahmen der Interessenabwägung

gemäß § 8 Abs 2 BEinstG ins Gewicht fallendes Fehlverhalten des Behinderten zu erblicken.
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